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► AUSZUG AUS DER BUNDESTAGS- DRUCKSACHE 17/11048 
(Hervorhebungen: R.E.) 

 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der elterlichen S orge nicht miteinan-
der verheirateter Eltern 
 
A. Problem und Ziel 
 
Nicht miteinander verheirateten Eltern steht die elterliche Sorge nach der bisher gel-
tenden Regelung des § 1626a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nur 
dann gemeinsam zu, wenn sie übereinstimmende Sorgeerklärungen abgeben oder ei-
nander heiraten. Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge allein (§ 1626a Absatz 
2 BGB). Ohne den Willen der Mutter konnte bisher keine gemeinsame Sorge der Eltern 
begründet werden. Diese Regelung ist vielfach kritisiert worden. 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte  (EGMR) hat darin einen Verstoß 
gegen die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (EMRK) erkannt, das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass 
die bisherigen Regelungen der §§ 1626a Absatz 1 Nummer 1 und 1672 Absatz 1 BGB 
mit Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar sind. 
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Dem Vater ist deshalb die Möglichkeit einzuräumen, die Mitsorge auch dann zu 
erlangen, wenn die Mutter keine Erklärung abgibt, d ie elterliche Sorge gemein-
sam mit ihm übernehmen zu wollen . Dabei muss eine Regelung dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die Lebensverhältnisse, in die Kinder nicht miteinander verhei-
rateter Eltern hineingeboren werden, unterschiedlich sind. Sie umfassen sowohl solche 
Beziehungen, in denen die Beziehung der Eltern über eine lose Bekanntschaft nicht 
hinausgeht und in denen der Vater keine Verantwortung übernehmen will, als auch 
solche, in denen das Kind in Lebensverhältnissen aufwächst, die praktisch identisch 
sind mit denen, die auf einer intakten Ehe der Eltern basieren. 
 
Darüber hinaus muss der Vater auch ohne Zustimmung der Mutter gerichtlich überprü-
fen lassen können, ob ihm die elterliche Sorge oder ein Teil der elterlichen Sorge allein 
zu übertragen ist. 
 
 
B. Lösung 
 
Der Entwurf sieht vor: 
 
1. Die Möglichkeiten des Zugangs des nicht mit der Kindesmutter verheirateten Vaters 
zur gemeinsamen elterlichen Sorge werden deutlich erweitert. Die gemeinsame Sorge 
entsteht nunmehr auch, soweit das Familiengericht den Eltern auf Antrag eines Eltern-
teils die gemeinsame elterliche Sorge überträgt. Dabei soll das Familiengericht regel-
mäßig die Übertragung der gemeinsamen Sorge beschließen, wenn sie dem Kindes-
wohl nicht widerspricht. 
 
2. Schweigt der andere Elternteil oder trägt er keine potenziell kindeswohlrelevanten 
Gründe vor und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, besteht eine gesetzli-
che Vermutung, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht. Ihr 
soll in diesen Fällen in einem beschleunigten und überdies vereinfachten Verfahren 
zur Durchsetzung verholfen werden. 
 
3. Beide Elternteile sollen mit Hilfe des Familiengerichts die gemeinsame Sorge errei-
chen können. Auch die allein sorgeberechtigte Mutter soll mithin die Möglichkeit erhal-
ten, den Vater in die gemeinsame Sorge einzubinden. 
 
4. Außerdem wird dem Vater der Zugang zur Alleinsorge auch ohne Zustimmung der 
Mutter eröffnet, und zwar, sofern eine gemeinsame elterliche Sorge nicht in Betracht 
kommt und zu erwarten ist, dass die Übertragung auf den Vater dem Wohl des Kindes 
am besten entspricht. 
 
 
Artikel 1 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 
1. § 1626a wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 1626a 
Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; Sorgeerklärungen 
 
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so 
steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu, 
1. wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklä-
rungen), 
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2. wenn sie einander heiraten oder 
3. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sor ge gemeinsam überträgt . 
 
(2) Das Familiengericht überträgt gemäß Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag eines 
Elternteils die elterliche Sorge oder einen Teil de r elterlichen Sorge beiden Eltern 
gemeinsam, wenn die Übertragung dem Kindeswohl nich t widerspricht. Trägt der 
andere Elternteil keine Gründe vor, die der Übertra gung der gemeinsamen elter-
lichen Sorge entgegenstehen können, und sind solche  Gründe auch sonst nicht 
ersichtlich, wird vermutet, dass die gemeinsame elt erliche Sorge dem Kindes-
wohl nicht widerspricht. 
 
(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.“ 
 
2. […] 
3. […] 
 
4. § 1671 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 1671 
Übertragung der Alleinsorge bei Getrenntleben der Eltern 
 
(1) Leben Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht ihnen die elterliche 
Sorge gemeinsam zu, so kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familienge-
richt die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. Dem 
Antrag ist stattzugeben, soweit 
1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, das Kind hat das vierzehnte Lebensjahr 
vollendet und widerspricht der Übertragung, oder 
2. zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung 
auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 
 
(2) Leben Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht die elterliche Sorge 
nach § 1626a Absatz 3 der Mutter zu, so kann der Vater beantragen, dass ihm das 
Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Tei l der elterlichen Sorge allein 
überträgt . Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 
1. die Mutter zustimmt, es sei denn, die Übertragung widerspricht dem Wohl des 
Kindes oder das Kind hat das vierzehnte Lebensjahr vollendet und widerspricht 
der Übertragung, oder 
2. eine gemeinsame Sorge nicht in Betracht kommt und z u erwarten ist, dass die 
Übertragung auf den Vater dem Wohl des Kindes am be sten entspricht . 
 
(3) Ruht die elterliche Sorge der Mutter nach § 1751 Absatz 1 Satz 1, so gilt der 
Antrag des Vaters auf Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach § 1626a 
Absatz 2 als Antrag nach Absatz 2. Dem Antrag ist stattzugeben, soweit die Übertra-
gung der elterlichen Sorge auf den Vater dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. 
 
(4) Den Anträgen nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht stattzugeben, soweit die 
elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muss.“ 
 
5. § 1672 wird aufgehoben. 
 
6. § 1678 wird wie folgt geändert: 
a) […] 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, dem sie gemäß § 1626a Absatz 
3 oder § 1671 allein zustand, und besteht keine Aussicht, dass der Grund 
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des Ruhens wegfallen werde, so hat das Familiengericht die elterliche Sorge 
dem anderen Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht.“ 
 
7. § 1680 wird wie folgt geändert: 
a) […] 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit einem Elternteil die elterliche 
Sorge entzogen wird.“ 
 
8. § 1696 Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„Entscheidungen nach § 1626a Absatz 2 können gemäß § 1671 Absatz 1 geändert 
werden; § 1671 Absatz 4 gilt entsprechend. § 1678 Absatz 2, § 1680 Absatz 2 sowie 
§ 1681 Absatz 1 und 2 bleiben unberührt.“ 
 
9. § 1747 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Steht nicht miteinander verheirateten Eltern die elterliche Sorge nicht gemeinsam 
zu, so 
1. kann die Einwilligung des Vaters bereits vor der Geburt erteilt werden; 
2. kann der Vater durch öffentlich beurkundete Erklärung darauf verzichten, die 
Übertragung der Sorge nach § 1626a Absatz 2 und § 1671 Absatz 2 zu beantragen; 
§ 1750 gilt sinngemäß mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 
Satz 1; 
3. darf, wenn der Vater die Übertragung der Sorge nach § 1626a Absatz 2 oder 
§ 1671 Absatz 2 beantragt hat, eine Annahme erst ausgesprochen werden, 
nachdem über den Antrag des Vaters entschieden worden ist.“ 
 
10. […] 
 
11. […] 
 
 
Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familie nsachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gericht sbarkeit  
 
1. […] 
 
2. Nach § 155 wird folgender § 155a eingefügt: 
 
„§ 155a 
Verfahren zur Übertragung der gemeinsamen elterlich en Sorge 
 
(1) Die nachfolgenden Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für das Verfahren 
nach § 1626a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Im Antrag auf Übertragung 
der gemeinsamen Sorge sind Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes anzugeben. 
 
(2) § 155 Absatz 1 ist entsprechend anwendbar. Das Gericht stellt dem anderen 
Elternteil den Antrag auf Übertragung der gemeinsamen Sorge nach den §§ 166 bis 
195 der Zivilprozessordnung zu und setzt ihm eine Frist zur Stellungnahme, die für 
die Mutter frühestens 6 Wochen nach der Geburt des Kindes end et. 
 
(3) In den Fällen des § 1626a Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
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hat das Gericht im schriftlichen Verfahren ohne Anhörung des Jugend amts und 
ohne persönliche Anhörung der Eltern zu entscheiden. § 162 ist nicht anzuwenden. 
Das Gericht teilt dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch zuständigen Jugendamt seine Entscheidung unter Angabe des Geburtsdatums 
und des Geburtsorts des Kindes sowie des Namens, den das Kind zur Zeit der Beur-
kundung seiner Geburt geführt hat, zu den in § 58a des Achten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Zwecken formlos mit. 
 
(4) Werden dem Gericht durch den Vortrag der Beteiligten oder auf sonstige 
Weise Gründe bekannt, die der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen 
können, gilt § 155 Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass der Termin nach 
Satz 2 spätestens einen Monat nach Bekanntwerden der Gründe stattfinden soll, je-
doch nicht vor Ablauf der Stellungnahmefrist der Mutter nach Absatz 2 Satz 2. § 155 
Absatz 3 und § 156 Absatz 1 gelten entsprechend. 
 
(5) Sorgeerklärungen und Zustimmungen des gesetzlichen Vertreters eines beschränkt 
geschäftsfähigen Elternteils können auch im Erörterungstermin zur Niederschrift 
des Gerichts erklärt werden. § 1626d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gilt entsprechend.“ 
 
Artikel 3 
Änderung des Rechtspflegergesetzes 
§ 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nummer 3 wird die Angabe „§§ 1671, 1672“ durch die Angabe „§§ 1626a, 1671“ 
ersetzt. 
 
2. Nummer 6 wird aufgehoben. 
 
Artikel 4 
Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche 
 
1. Artikel 224 § 2 wird wie folgt geändert: […] 
 
2. Dem Artikel 229 wird folgender § 28 angefügt: 
 
„§ 28 
Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge 
nicht miteinander verheirateter Eltern 
 
Hat ein Elternteil vor dem �[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
beim Familiengericht einen Antrag auf Ersetzung der Sorgeerklärung des anderen 
Elternteils gestellt, gilt dieser Antrag als ein Antrag auf Übertragung der elterlichen 
Sorge nach § 1626a Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“ 
 
3. […] 
 
Artikel 5 
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
 
1. […] 
 
2. In § 18 Absatz 2 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „und die Möglichkeit 
der gerichtlichen Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge“ eingefügt. 
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3. Dem § 50 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
„(3) Das Jugendamt, das in Verfahren zur Übertragung der gemeinsamen Sorge 
nach § 155a Absatz 4 Satz 1 und § 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit angehört wird 
oder sich am Verfahren beteiligt, teilt gerichtliche Entscheidungen, aufgrund derer die 
Sorge gemäß § 1626a Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Eltern 
ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen wird, dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zu-
ständigen Jugendamt zu den in § 58a genannten Zwecken unverzüglich mit. Mitzutei-
len sind auch das Geburtsdatum und der Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen 
sowie der Name, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat.“ 
 
4. § 51 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Steht nicht miteinander verheirateten Eltern die elterliche Sorge nicht gemeinsam 
zu, so hat das Jugendamt den Vater bei der Wahrnehmung seiner Rechte 
nach § 1747 Absatz 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu beraten.“ 
 
5. § 58a wird wie folgt gefasst: 
„§ 58a 
Sorgeregister; Bescheinigung über Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister 
(1) Zum Zwecke der Erteilung der Bescheinigung nach Absatz 2 wird für Kinder 
nicht miteinander verheirateter Eltern bei dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen 
Jugendamt ein Sorgeregister geführt. In das Sorgeregister erfolgt jeweils eine 
Eintragung, wenn 
1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
abgegeben werden oder 
2. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung die elterliche Sorge den Eltern ganz 
oder zum Teil gemeinsam übertragen wird. 
Das Sorgeregister enthält auch Eintragungen, wenn Sorgeerklärungen nach Artikel 
224 § 2 Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der 
bis zum �[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
ersetzt wurden. 
(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregister vor, so erhält die mit dem Vater 
des Kindes nicht verheiratete Mutter auf Antrag hierüber eine Bescheinigung von dem 
nach § 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Jugendamt. Die Mutter hat dafür Geburtsda-
tum 
und Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen anzugeben sowie den Namen, 
den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt 
hat.“ 
 
6. […] 
 
7. […] 
 
8. § 87c wird wie folgt gefasst: 
a) […] 
 
b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
„(6) Für die Erteilung der Bescheinigung nach § 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 
entsprechend. Die Mitteilungen nach § 1626d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
die Mitteilungen nach § 155a Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit sowie die Mitteilungen nach § 50 Absatz 3 sind an das für den Geburtsort des 
Kindes oder des Jugendlichen zuständige Jugendamt zu richten; § 88 Absatz 1 Satz 2 
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gilt entsprechend. Das nach Satz 2 zuständige Jugendamt teilt auf Ersuchen dem nach 
Satz 1 zuständigen Jugendamt mit, ob Eintragungen im Sorgeregister vorliegen.“ 
 
9. § 99 Absatz 6a wird wie folgt gefasst: 
„(6a) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über Sorgeerklärungen und die gerichtli-
che Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach § 1626a Absatz 1 Nummer 
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist die gemeinsame elterliche Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern, gegliedert danach, ob Sorgeerklärungen beider Eltern vorliegen, 
eine Sorgeerklärung ersetzt worden ist oder den Eltern die elterliche Sorge aufgrund 
einer gerichtlichen Entscheidung ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen worden 
ist.“ 
 
10. […] 
 
Artikel 6 
Evaluierung 
Die durch dieses Gesetz geänderten sorgerechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und der eingefügte § 155a des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind durch das 
Bundesministerium der Justiz auf der Grundlage der gerichtlichen Praxis zur Übertra-
gung der gemeinsamen Sorge fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu 
evaluieren. Das Bundesministerium der Justiz hat hierüber dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht vorzulegen. 
 
Artikel 7 
Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am � [einsetzen: Datum desjenigen Tages des ersten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit der des Tages der Verkün-
dung übereinstimmt, oder wenn es einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des 
ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] in Kraft. 
 

 
 
 
►INHALT UND ZIELE DES PROJEKTS ELTERNKONSENS  
 
Quelle:  
http://www.justiz.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1231805/index.html?ROOT=1155174#Bundeskongress  

 
(Hervorhebungen: R.E.) 
 
Der Streit um das Sorge- und Umgangsrecht für gemeinsame Kinder steht häufig im Zentrum 
der Auseinandersetzung bei Trennung und Scheidung. Die betroffenen Kinder sind doppelt 
belastet: Sie leiden nicht nur unter der Trennung ihrer Eltern, sondern auch unter einem 
langwierigen und konfliktreichen Gerichtsverfahren. Gerichtliche Entscheidungen regeln zwar 
die Streitpunkte, beseitigen aber häufig nicht die Ursachen des Konflikts. 
 
Das Kindeswohl steht im Zentrum einer Regelung über das Sorge- und Umgangsrecht. Eine 
nachhaltige, klare Lösung, die künftige Konflikte vermeidet, dient dem Kindeswohl am Bes-
ten. Eine derartige Regelung ist nur zu erreichen, wenn die Eltern im Interesse ihres Kindes 
gemeinsam eine Lösung finden, die beide akzeptieren und in der praktischen Umsetzung auf 
Dauer unterstützen. 
 
Ziel des Projekts Elternkonsens ist es, in möglichst vielen Fällen eine einvernehmliche und 
tragfähige Lösung von Sorge- und Umgangsrechtsstrei tigkeiten zu erreichen. Das Pro-
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jekt Elternkonsens wurde aus einer im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz mit Erfolg 
durchgeführten Schlichtungspraxis entwickelt. Durch eine fächerübergreifende Zusam-
menarbeit aller an Umgangs- und Sorgerechtstreitigk eiten beteiligten Berufsgruppen 
(Familienrichter, Anwälte, Mitarbeiter von Jugendäm tern und Beratungsstellen, Sach-
verständige)  soll eine Kooperation der Eltern im Interesse des Kindeswohls erreicht werden. 
Die Eltern sollen gemeinsam und eigenständig die elterliche Verantwortung für ihre Kinder 
wahrnehmen und mit Hilfe der beteiligten Berufsträger eine einvernehmliche und tragfähige 
Lösung finden. 
Diesem Ziel dient ein schnelles, zwischen den beteiligten Professionen au f der örtli-
chen Ebene abgestimmtes Verfahren , in dem nicht der Streit der Eltern, sondern das Kin-
deswohl im Vordergrund steht. 
 
Kernpunkte  der Verfahrenspraxis Elternkonsens sind: 
• Die Antragsschrift an das Gericht wird auf das Notwendigste beschränkt. Hierzu ge-
hört eine kurze, konzentrierte Sachverhaltsdarstellung ohne persönliche Vorwürfe und der 
eigentliche Antrag. Eine Erwiderung des Antragsgegners unterbleibt.  
• Das Gericht terminiert kurzfristig, möglichst binnen eines Monats. In dem Gerichts-
termin erhalten beide Elternteile ausreichend Gelegenheit, alle Punkte vorzubringen, die sie 
für wesentlich halten.  
• Das Jugendamt wird sofort in das Verfahren eingebunden und nimmt an dem Ge-
richtstermin teil. Zuvor führt der zuständige Mitarbeiter möglichst Gespräche mit beiden El-
ternteilen und den Kindern.  
• Alle am Verfahren beteiligten Berufsgruppen wirken auf ein Einvernehmen der Eltern 
hin.  
• Kommt eine Einigung im ersten Gerichtstermin nicht zustande, wird den Eltern kurz-
fristig eine Beratungsmöglichkeit eröffnet.  
 
In der großen Mehrzahl der Fälle gelingt es auf diese Weise, entweder bereits im ersten 
Termin oder während der Beratung eine von den Beteiligten auch innerlich akzeptierte ein-
vernehmliche Lösung zu finden. Diese Verfahrensweise führt in vielen Fällen zu nachhaltigen 
Lösungen. 
 
Zu betonen ist: Die Praxis Elternkonsens schreibt keine überregional festgelegte Verfah-
rensweise vor, vielmehr soll in Zusammenarbeit und Vernetzung aller beteiligen Berufsgrup-
pen auf örtlicher Ebene eine für die jeweiligen örtlichen Verhältnisse geeignete Verfahrens-
weise entwickelt werden. Eine entsprechende Verfahrensweise ist nur dann möglich, wenn 
alle an Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten beteiligten Berufsgruppen auf örtlicher Ebe-
ne zusammenarbeiten. Die Kooperation vollzieht sich in lokalen Arbeitskreisen. Dort werden 
grundsätzlich keine Einzelfälle, sondern allgemeine Fragen besprochen. 
 
Wichtig ist auch, dass die besondere Verfahrensweise Elternkonsens nicht schematisch auf 
alle Fälle angewandt wird, sondern in Einzelfällen, z.B. bei Kindeswohlgefährdung im Zu-
sammenhang mit Gewalt in der Familie oder bei sexuellem Missbrauch, Ausnahmen zuge-
lassen werden. Eine enge Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen vor Ort ermöglicht 
in diesen Fällen eine flexible Reaktion und die Wahl einer für den Einzelfall passenden Ver-
fahrensweise. 
 
Viele in der Praxis gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse sind auch in die Vorschriften 
zum Verfahren in Kindschaftssachen des 2009 in Kraft getretenen Gesetzes über das Ver-
fahren in Familienachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) eingeflossen. 

 


